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RECHTSVORSCHRIFTEN 
 
33. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH VOM 05.10.2009, MIT WELCHER DER 25. OKTOBER 2010 UND  
03. JUNI 2011 FÜR DIE ALLGEMEIN BILDENDEN PFLICHTSCHULEN SOWIE FÜR DIE MIT UNTER- UND OBERSTUFE GEFÜHRTEN 
ALLGEMEIN BILDENDEN HÖHEREN SCHULEN, AN DENEN FÜR ALLE KLASSEN UND SCHULSTUFEN AM SAMSTAG KEIN UNTERRICHT 
STATTFINDET, SCHULFREI ERKLÄRT WIRD 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Verfügung seines Amtsführenden Präsidenten vom 05.10.2009 (§ 7 Abs 3 Bundes-
Schulaufsichtsgesetz, BGBl 240/1962 idgF) auf Grund des § 2 Abs 5 Schulzeitgesetz, BGBl 77/1985 idgF, sowie § 2 Abs 5 des  
Oö Schulzeitgesetzes, LGBl 48/1976 idgF, für das Schuljahr 2010/11 verordnet: 
 
Für die mit Unter- und Oberstufe geführten allgemein bildenden höheren Schulen, an denen für alle Klassen und Schulstufen am Samstag kein 
Unterricht stattfindet, sowie für die allgemein bildenden Pflichtschulen werden der 25.10.2010 und der 03. Juni 2011 schulfrei erklärt. Diese 
schulfrei erklärten Tage vermindern die für die Schulfreierklärung durch das Schulforum bzw. den Schulgemeinschaftsausschuss vorgesehenen 
Tage gemäß § 2 Abs 5 leg.cit. 
 
 
Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident 
des Landesschulrates für OÖ 

(A3-21/5-2009) 
 
 
 
 
 

34. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH VOM 01.10.2009 MIT DER ZUSÄTZLICHE 
LEHRPLANBESTIMMUNGEN FÜR BERUFSSCHULEN ERLASSEN WERDEN 
 
Der Landesschulrat für OÖ hat mit Verfügung seines Amtsführenden Präsidenten vom 01.10.2009 (§ 7 Abs 3 des Bundes-
Schulaufsichtsgesetzes BGBl 240/1962 idgF), verordnet: 
 
 
Schulversuchslehrplan: 

• Tischlereitechnik 
 
Genereller Lehrplan: (Teilqualifikation gemäß § 8b Abs 2 BAG) 

• Lagerlogistik 
 
Änderungen in den Lehrplänen der Anlagen 
A/9/1, A/9/3, A/9/14 und A/9/15 
 
 
Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident 
des Landesschulrates für OÖ 

(B4-306/7ad2-2009) 
 
 
 
 
 

35. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH VOM 01.10.2009 BETREFFEND ÄNDERUNG DER KUNDMACHUNG 
DER TEILRECHTSFÄHIGKEIT AN DER PTS FREISTADT (VERLAUTBART IM VOBL DES LSR FÜR OÖ 15/2003 VOM 30.07.2003) 
 
Der Landesschulrat für OÖ hat mit Verfügung seines Amtsführenden Präsidenten vom 01.10.2009 (§ 7 Abs 3 des Bundes-Schulaufsichts-
gesetzes, BGBl 240/1962 idgF) verordnet: 
 
Gemäß § 7a Abs 4 Oö Pflichtschulorganisationsgesetz, LGBl 35/1992 idgF (Oö POG) wird kundgemacht: 
 
Die PTS Freistadt, Linzer Straße 6a, 4240 Freistadt gründete eine Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit (Teilrechtsfähigkeit) mit der 
Bezeichnung: „Förderer der Polytechnischen Schule Freistadt“, wobei sich die Geschäftsführung wie folgt geändert hat: 
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Neue Geschäftsführer sind: 
DPTS Wolfgang Korner, Am Pregarten 19, 4240 Freistadt 
OLPTS Leopold Hauser, Schlag 65, 4264 Grünbach 
 
Der Zeitpunkt des Wirksamwerdens ist der Ablauf des Tages der Kundmachung im Verordnungsblatt des Landesschulrates für Oberösterreich. 
 
 
Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident 
des Landesschulrates für OÖ 

(A3-117/11-2009) 
 
 
 
 
36. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH VOM 15.10.2009, MIT WELCHER DER 04.11.2009 FÜR DIE 
BERUFSSCHULEN SCHULFREI ERKLÄRT WIRD BZW. FÜR DIE BERUFSSCHULEN MIT 5-WOCHEN-LEHRGÄNGEN AB DER  
5. UNTERRICHTSEINHEIT SCHULFREI ERKLÄRT WIRD. 
 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Verfügung seines Amtsführenden Präsidenten (§ 7 Abs 3 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, 
BGBl 240/1962 idgF) vom 15.10.2009 auf Grund des § 5 Abs 6 Oö Schulzeitgesetz, LGBl 48/1976 idgF, verordnet: 
 
Für die oberösterreichischen Berufsschulen wird der 4.11.2009 für jene Schüler/Schülerinnen, deren Lehrer/Lehrerinnen an den stattfindenden 
standespolitischen Tagungen teilnehmen, schulfrei erklärt. 
 
Für Schüler/Schülerinnen der 5-Wochen-Lehrgänge gilt diese Freigabe erst ab der 5. Unterrichtseinheit. 
 
 
Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident 
des Landesschulrates für OÖ 

(A3-18/12-ad3-2009) 
 
 
 
 

MITTEILUNGEN 
 
9. OMV LINZ DONAU MARATHON AM 11. APRIL 2010, ERKLÄRUNG ZUR SCHULBEZOGENEN VERANSTALTUNG 
 
Die LIVA veranstaltet gemeinsam mit den OÖ Nachrichten in Kooperation mit Radio OÖ seit 2002 den OMV Linz Donau Marathon. 2010 ist als 
Termin der 11. April 2010 vorgesehen, wobei neben dem Marathon, ein Halbmarathon, Staffelmarathon, Viertelmarathon und ein Inline-Skater 
Halbmarathon angeboten werden. 
 
Auch für die jungen Sportinteressierten ist ein Bewerb im Programm, nämlich der ASICS Junior Marathon, powered by ORF Radio OÖ. Gerade 
diesem Bewerb gilt besonderes Interesse, da es Ziel der Veranstalter ist, die Jugend zu motivieren und zum Sport zu bringen. 
 
Organisatorisch ist der Marathon so vorgesehen, dass Schülergruppen in Begleitung einer Lehrperson an der Veranstaltung teilnehmen, wobei 
die Lehrperson die Organisation dieser Gruppe übernimmt. 
 
INFO: 
www.linz-marathon.at 
 
Der Landesschulrat für OÖ erklärt gegenständlichen 9. OMV Linz Donau Marathon gemäß § 13a Schulunterrichtsgesetz idgF  
zur schulbezogenen Veranstaltung. 
 

(A9-504/27-2009 - Frau Widera) 
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"SPORT & VITAL FESTIVAL" VOM 12. – 14. MÄRZ 2010 IN RIED IM INNKREIS, ERKLÄRUNG ZUR SCHULBEZOGENEN VERANSTALTUNG 
 

Vom 12. bis 14. März 2010 findet in Ried i. I. wieder das "SPORT & VITAL Festival" statt. 
 

Bei dem "SPORT & VITAL Festival" in Ried i. I. soll Freitag, der 12. März 2010 zum "Schultag" werden. 
 

Durch einen Hallenneubau kann das Sportangebot 2010 nochmals ausgeweitet werden. 
Erstmals wird auch die 3.000 m2 große überdachte "Red Zac Arena" als Aktivfläche in das Programm eingebaut. 
 

Das Sportland Oberösterreich hat die erneute Teilnahme bereits bestätigt und wird sich wieder in einer eigenen Halle präsentieren. 
 

Der Landesschulrat für OÖ erklärt den Freitag, 12. März 2010 des "SPORT & VITAL Festivals" gemäß § 13a Schulunterrichtsgesetz idgF  
zur schulbezogenen Veranstaltung. 
 

Informationen erhalten Sie bei: 
RIEDER MESSE GmbH, 4910 Ried i. I., Brucknerstr. 39 
Tel.:  07752/84011-0 
Fax:  07752/84044 
E-mail:  office@riedermesse.at 
Home: www.riedermesse.at 

(A9-504/26-2009 – Frau Widera) 
 
 
 
 
AUSSCHREIBUNG – BEZIRKSSCHULINSPEKTORIN/BEZIRKSSCHULINSPEKTOR FÜR DEN SCHULBEZIRK STEYR 
 
Im Bereich des Landesschulrates für Oberösterreich gelangt die Planstelle einer Bezirksschulinspektorin/eines Bezirksschulinspektors der 
Verwendungsgruppe SI 2 für den Schulbezirk Steyr-Stadt ab 01.12.2009 zur Besetzung.  
Die Bestellung soll bis zum Wirksamwerden einer gesetzlichen Neustrukturierung der in den Bezirken eingerichteten Schulbehörden des Bundes 
im Wege einer Betrauung erfolgen. 
 
Für die Besetzung dieser Stelle kommen nur Bewerberinnen/Bewerber in Betracht, welche die in der Ziffer 29 lit a der Anlage 1 des Beamten-
Dienstrechtsgesetzes 1979, in der derzeit geltenden Fassung, vorgesehenen Ernennungserfordernisse erfüllen und eine mehrjährige Tätigkeit an 
allgemein bildenden Pflichtschulen mit hervorragenden pädagogischen Leistungen nachweisen können. 
 
Nachstehende besondere Kenntnisse und Qualifikationen sind ferner erwünscht: 
 
1. Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen sowie hohes Maß an sozialer Kompetenz 
2. Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement, IKTGrundkompetenzen 
3. Erfahrungen in der Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen (zB Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport); internationale Erfahrungen 
4. Aus-/Weiterbildungen im Bereich Management 
5. Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick und Serviceorientierung Eine Darlegung der Vorstellungen über die künftige Tätigkeit in 
der Funktion ist erwünscht, weitere Unterlagen können angeschlossen werden. 
 
Auf die Bestimmungen der §§ 11b und 11c des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes 1993, in der geltenden Fassung, wird verwiesen. 
 
Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur ist bemüht, den Anteil von Frauen in Leitungsfunktionen zu erhöhen und lädt Frauen 
nachdrücklich zur Bewerbung ein. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Bewerberinnen/Bewerber ein Objektivierungsverfahren für Schulaufsichtsorgane durchlaufen müssen. Bei 
diesem Auswahlverfahren haben sich die Kandidaten einem Assessment-Center zur Bewertung ihrer Fach-, Sozial- und Ich-Kompetenz auf 
Grundlage des Anforderungsprofils für Schulaufsichtsbeamte zu unterziehen. Darüber hinaus wird ein Test abgehalten, bei welchem die dienst- 
und schulrechtliche Kompetenz nachzuweisen ist. 
 
Die Bewerbungen sind unter Anschluss eines eigenhändig geschriebenen Lebenslaufes sowie einer Übersicht gemäß den nachfolgenden 
Punkten A, B und C, von im aktiven Schuldienst stehenden Bewerberinnen/Bewerbern im Dienstwege, beim Landesschulrat für Oberösterreich 
einzubringen. 
 
Ein Bewerbungsgesuch gilt als rechtzeitig eingebracht, wenn es spätestens am Tage der Beendigung der Bewerbungsfrist, das ist der 
20.11.2009, bei der für den Bewerber/die Bewerberin zuständigen Schulleitung eingelangt ist oder an diesem Tage der postalischen 
Beförderung übergeben wurde. 
 
A Angaben über besondere Tätigkeiten im Hinblick auf die fachliche Eignung: 
 
1. Aktive Lehrerfortbildung (Seminarleiter, Mitglied/Leiter von Arbeitsgemeinschaften) 
2. Passive Lehrerfortbildung (Weiter- bzw. Fortbildung in fachlicher und pädagogischer Hinsicht während der Lehrertätigkeit) 
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3. Zusätzliche Lehrertätigkeit an außerschulischen Instituten, Pädagogischen Hochschulen, als Betreuungslehrer in der Erwachsenenbildung, 
Jugendarbeit und anderes 
4. Zusätzlich erworbene Lehrbefähigungen oder zusätzlich erworbene, im Unterricht einzusetzende Qualifikationen (zB EDV, 
Schikursbegleitschein, Bildungsberater) 
5. Einschlägige Veröffentlichungen (Erstellung von Unterrichtsmitteln, neue Unterrichtsmethoden, Projektarbeiten etc.) 
6. Teilnahme an Projekten der Schulentwicklung (Lehrplanentwicklung, Teilnahme an Arbeitskreisen für Ausstattung und Gestaltung von 
Kustodiaten und Abteilungen, Entwicklung und Durchführung von Schulversuchen, Entwicklung und Erprobung neuer Unterrichtsformen) 
 
 
B Aktivitäten im Rahmen der Schulpartnerschaft: 
Angaben über besondere Tätigkeiten im Hinblick auf eine administrative Eignung, wie 
a) Erfüllung administrativer Aufgaben (Jahrgangs- bzw Klassenvorstand, Kustos) 
b) Planung und Organisation von Schulveranstaltungen, schulbezogenen Veranstaltungen etc. 
 
C Sonstiges: 
 

(A9-251/2-2009 – Herr Dr. Niedermaier) 
 
 
 
 
AUSSCHREIBUNG – FACHINSPEKTORIN/FACHINSPEKTOR FÜR ERNÄHRUNG UND HAUSHALT UND WERKERZIEHUNG AN ALLGEMEIN 
BILDENDEN PFLICHTSCHULEN 
 
Im Bereich des Landesschulrates für Oberösterreich gelangt die Planstelle einer Fachinspektorin/eines Fachinspektors der Verwendungsgruppe 
FI 2 für Ernährung und Haushalt und Werkerziehung (Schwerpunkt Textiles Werken) an allgemein bildenden Pflichtschulen zur Neubesetzung. 
Die Bestellung soll im Wege einer Betrauung erfolgen. 
 
Für die Besetzung dieser Stelle kommen nur Bewerberinnen/Bewerber in Betracht, welche die in der Ziffer 29 lit a der Anlage 1 des Beamten-
Dienstrechtsgesetzes 1979, in der derzeit geltenden Fassung, vorgesehenen Ernennungserfordernisse erfüllen und eine mehrjährige Tätigkeit an 
allgemein bildenden Pflichtschulen mit hervorragenden pädagogischen Leistungen nachweisen können. 
 
Nachstehende besondere Kenntnisse und Qualifikationen sind ferner erwünscht: 
 
1. Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen sowie hohes Maß an sozialer Kompetenz 
2. Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement, IKTGrundkompetenzen 
3. Erfahrungen in der Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen (zB Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport); internationale Erfahrungen 
4. Aus-/Weiterbildungen im Bereich Management 
5. Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick und Serviceorientierung. Eine Darlegung der Vorstellungen über die künftige Tätigkeit in 
der Funktion ist erwünscht, weitere Unterlagen können angeschlossen werden. 
 
Auf die Bestimmungen der §§ 11b und 11c des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes 1993, in der geltenden Fassung, wird verwiesen.  
 
Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur ist bemüht, den Anteil von Frauen in Leitungsfunktionen zu erhöhen und lädt Frauen 
nachdrücklich zur Bewerbung, ein. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Bewerberinnen/Bewerber ein Objektivierungsverfahren für Schulaufsichtsorgane durchlaufen müssen. Bei 
diesem Auswahlverfahren haben sich die Kandidaten einem Assessment-Center zur Bewertung ihrer Fach-, Sozial- und Ich-Kompetenz auf 
Grundlage des Anforderungsprofils für Schulaufsichtsbeamte zu unterziehen. Darüber hinaus wird ein Test abgehalten, bei welchem die dienst- 
und schulrechtliche Kompetenz nachzuweisen ist. 
 
Die Bewerbungen sind unter Anschluss eines eigenhändig geschriebenen Lebenslaufes sowie einer Übersicht gemäß den nachfolgenden 
Punkten A, B und C, von im aktiven Schuldienst stehenden Bewerberinnen/Bewerbern im Dienstwege, beim Landesschulrat für Oberösterreich 
einzubringen. 
 
Ein Bewerbungsgesuch gilt als rechtzeitig eingebracht, wenn es spätestens am Tage der Beendigung der Bewerbungsfrist, das ist der 
20.11.2009, bei der für den Bewerber/die Bewerberin zuständigen Schulleitung eingelangt ist oder an diesem Tage der postalischen 
Beförderung übergeben wurde. 
 
A Angaben über besondere Tätigkeiten im Hinblick auf die fachliche Eignung: 
1. Aktive Lehrerfortbildung (Seminarleiter, Mitglied/Leiter von Arbeitsgemeinschaften) 
2. Passive Lehrerfortbildung (Weiter- bzw. Fortbildung in fachlicher und pädagogischer Hinsicht während der Lehrertätigkeit) 
3. Zusätzliche Lehrertätigkeit an außerschulischen Instituten, Pädagogischen Hochschulen, als Betreuungslehrer in der Erwachsenenbildung, 
Jugendarbeit und anderes 
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4. Zusätzlich erworbene Lehrbefähigungen oder zusätzlich erworbene, im Unterricht einzusetzende Qualifikationen (zB EDV, 
Schikursbegleitschein, Bildungsberater) 
5. Einschlägige Veröffentlichungen (Erstellung von Unterrichtsmitteln, neue Unterrichtsmethoden, Projektarbeiten etc.) 
6. Teilnahme an Projekten der Schulentwicklung (Lehrplanentwicklung, Teilnahme an Arbeitskreisen für Ausstattung und Gestaltung von 
Kustodiaten und Abteilungen, Entwicklung und Durchführung von Schulversuchen, Entwicklung und Erprobung neuer Unterrichtsformen) 
 
B Aktivitäten im Rahmen der Schulpartnerschaft: 
Angaben über besondere Tätigkeiten im Hinblick auf eine administrative Eignung, wie 
a) Erfüllung administrativer Aufgaben (Jahrgangs- bzw Klassenvorstand, Kustos) 
b) Planung und Organisation von Schulveranstaltungen, schulbezogenen Veranstaltungen etc. 
 
C Sonstiges: 
 

(A9-252/2-2009-Dr. Niedermaier) 
 

 
 
 
 
PERSONALNACHRICHTEN 
 
Die Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur hat 
 

Frau Fachinspektorin Katharina Ortner 
 

Dank und Anerkennung ausgesprochen. 
 
 
 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat nachfolgend angeführten Lehrerinnen Dank und Anerkennung ausgesprochen: 
 

Prof. Mag. Romana Starzer, BHAK/BHAS 4240 Freistadt 
Prof. Mag. Ingrid Wörister, BHAK/BHAS I 4600 Wels 
FOL StR Dipl. Päd. Brigitte Schwendinger, HBLA für wirtschaftliche Berufe 4040 Linz, Aubrunnerweg 
OLfWE Sonja Hinum, HS Grünburg 
HOL Dipl. Päd. Ulrike Krause, HS 1 Haid 
OLfWE SR Anna Buchinger, HS Saxen 
SOL Brigitte Vilsecker, Allgemeine Sonderschule Ried/I. 
VOL Ingrid Oberwagner, VS Ried/I. 
 
 
 
 

 

INFORMATIONSDIENST 
 
EVANGELISCHES SCHULWERK A.B. WIEN, AUSSCHREIBUNG LEITER-/LEITERINNENSTELLE AN DER EVANGELISCHEN MITTELSCHULE IN 
WIEN KARLSPLATZ 
 

Das Evangelische Schulwerk A.B. Wien ist Erhalter der Evangelischen Schulen in Wien und Umgebung. Für die Evangelische Mittelschule in 
Wien Karlsplatz wird ab dem Schuljahr 2010/11 ein neuer Leiter/eine neue Leiterin gesucht.  
 

Voraussetzungen: Abgeschlossenes Lehramt für Hauptschulen, mehrere Jahre Unterrichtserfahrung, Interesse am Schulversuch "Neue 
Mittelschule", fundierte pädagogische Kenntnisse und aufgeschlossene pädagogische Grundhaltung. Vorzugsweise Zugehörigkeit zu einer 
evangelischen Kirche. 
 

Weitere Details unter www.schulwerk.at  
 
Bewerbungen bis 08.01.2010 per e-mail an: rainer.staduan@diakonie.at  
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HEIZGRADTAGZAHLEN FÜR DAS JAHR 2009 
 
 JÄNNER FEBER MÄRZ APRIL MAI JUNI SEPTEMBER 
 
LINZ 696 528 433 28 45 0 0 
WELS 701 545 464 73 64 0 0 
STEYR 700 533 440 42 61 0 0 
PERG 694 539 445 49 65 4 0 
RIED 713 575 481 79 65 17 8 
GMUNDEN 714 545 470 58 56 8 9 
FREISTADT 727 575 522 180 129 3 34 
GRIESKIRCHEN 707 560 473 76 65 0 4 
BAD LEONFELDEN 740 597 541 197 135 41 36 
WEYER 710 545 459 63 75 6 8 
KIRCHDORF 715 555 506 101 78 21 9 
VÖCKLABRUCK 713 549 476 63 61 12 12 
ROHRBACH 740 595 537 114 125 35 34 
TRAUN 697 552 458 65 72 8 0 
LEONDING 698 526 435 34 49 0 1 
SCHÄRDING 700 547 455 68 36 0 8 
BRAUNAU 705 560 473 73 54 17 8 
BAD ISCHL 717 555 510 122 51 40 8 
 
 


